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Vorlaufiger Erfolg fur Caprez

Der "Beobachter"-Journalist wurde vom Ausserrhoder Obergericht freige-

sprochen

Im bald fiinf Jahre dauernden Rechts-
streit zwischen dem ehemaligen Sekre-
tar der Stiftung "Naschet Jenische",
dem  St.Galler Anwalt Stephan
Frischknecht, und dem "Beobachter"-
Redaktor Hans Caprez hat das
Ausserrhoder Obergericht zugunsten
des Journalisten entschieden.

«Geld spielt Gberhaupt keine Rolle»
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Anlass zum Prozess hatte ein kritischer
"Beobachter"-Artikel im Jahr 1991 ge-
geben. Unter dem Titel "Hilfsgelder fiir
Fahrende: Anwalt macht Kasse" hatte
der Journalist dem St. Galler Anwalt
vorgeworfen, er habe von der Stiftung
zu viel Geld fiir sich und das Sekretariat
verlangt. Die Stiftung "Naschet Jeni-
sche" hatte die Bundesgelder fiir die
Wiedergutmachungszahlungen an Opfer
der Aktion "Kinder der Landstrasse"
und deren Angehdrige zu verwalten.
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Frischknecht klagte bei mehreren Ge-
richten gegen den kritischen
"Beobachter"-Artikel. Das Auserrhoder
Kantonsgericht beurteilte im Méarz 1995
einen Teil der 14 eingeklagten
Textstellen als Verstosse gegen das Ge-
setz iiber den unlauteren Wettbewerb.
Es sprach dem Anwalt Fr. 5000.- Scha-
denersatz zu. Frischknecht hatte Fr.
60'000.- als Entschidigung und Genug-
tuung gefordert. Beide Parteien legten
gegen das Urteil Berufung ein.

Das Urteil des Obergerichts fiel jetzt
zugunsten des Journalisten aus. Die
Richter verneinten jegliche Schadener-
satzanspriiche Frischknechts. Der An-
walt von Hans Caprez hatte vor dem
Obergericht in Trogen erklart, die um-
strittenen Textpassagen seien vertretbar
und bewiesen. Zudem, so kritisierte er,
habe Frischknecht seinen behaupteten
Schaden ungeniigend belegt. Frisch-
knechts Anwalt betonte hingegen, sein
Mandant leide noch heute unter dem
"Beobachter"-Artikel, der ihn 1991
"massiv angeschwirzt" habe. Frisch-
knecht erklirte nach Bekanntwerden des
Obergerichts-Urteils, er werde den Fall
ans Bundesgericht weiterziehen.

Aufgrund des gleichen Artikels hatte
Frischknecht auch wegen Ehrverletzung
gegen Caprez geklagt. Das Bezirksge-
richt Dielsdorf sprach den Journalisten
Ende 1994 frei. In zweiter Instanz
wurde er vom Ziircher Obergericht zu
einer Busse von Fr. 1000.- verurteilt.
Das Gericht erachtete eine von vierzehn
umstrittenen Textpassagen als ehrver-
letzend. Dieses Urteil wurde vom Bun-
desgericht im vergangenen Januar be-
stitigt.



	Vorläufiger Erfolg für Caprez

